
Extra-Beilage zum Amtsblatt.
Our Ausführung des Gesetzes vom 19. Zuli 1879, betreffend die Steuerfreiheitdes Branntweins zu gewerb¬
lichen Zwecken (Neichs-Gesetzblatt S. 259), hat der Bundesrats) in seiner Sitzung vom 23. Dezember d. I.
beschlossen:

1. das nachstehendeRegulativ,betreffend die Steuerfreiheit des Branntweins zu gewerblichen Zwecken,
zum 1. Zauuar 1880 mit der Wirkung in Geltung zn setzen, daß alle bis dahin geltenden Be¬
stimmungen über die Steuerfreiheit des Branntweins zu gewerblichen Zwecken in Wegfall kommen;

2. die Rückvergütungder Branntweinsteuer bei der Ausfuhr von Essigspritin das Ausland vom
1, Januar 1880 an nicht mehr stattfinden zu lassen, jedoch mit der Maßgabe, daß dieselbe noch
für den aus versteuertemBranntweinbereiteten Essig gewährt werden kann, welcher

a) vom Händler bis zum 10. Januar 1880,
b) von dem Fabrikanten des Essigspnts bis zum Ablauf desjenigen Tages, an welchem zuerst

Branntweinzur Essigbereitung für ihn denaturirt wird, jedenfalls aber vor dein 1. Fe¬
bruar 1880,

zur steueramtlichen Revision uud Verschlußaulagegestellt und bis zum 1. April 1880 ausgeführt wird.

NegssSativ,*)
betreffend

die Steuerfreiheitdes Branntweins zu gewerblichen Zwecken.
(Z. 1 des Gesetzes vom 19. Zuli 1879, Neichs-Gesetzblatt S. 259.)

Allgemeine Bestimmungen.
K. 1.

Oür Branntwein, welcher innerhalbdes Gebiets der Branntweinsteuergemeinschastzu gewerblichen Zwecken
Verwendung findet, wird eine Bergütnngder Steuer nach dem bei der Branntweinausfuhr geltenden Satze
unter den nachstehenden Bedingungen und Kontrolengewährt.

s. 2.
SteuerfreierBranntwein darf zu allen gewerblichen Zwecken, ausgenommen die Bereitungvon

1. Seifen,
2. Parfümerien,
3. alkoholhaltigenFabrikaten, welche zum menschlichen Genuß dienen oder dienen können,

verwendet werden.
Die hauptsächlichsten der demgemäßnach dem zeitigen Staude der Fabrikationzur Steuerfreiheit

zugelassenen, beziehentlich davon ausgeschlossenen Gewerbe sind in Anlage angegeben.
s. 3.

Die Bewilligung der Steuervcrgütuugist dadurch bedingt, daß der Branntwein zuvor denaturirt,
d. h. zum meuschlichen Genuß untauglich gemacht worden ist. Die Denaturirnng erfolgt durch Vermischung

') Nicht abgedruckt sind Anlage v, L 1—4, V, II,
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2

mit 10 Prozent Holzgeist,soweit nicht im §. 24 für bestimmte Gewerbe eine andere Vermischung zu¬
gelassen ist.

Fabrikanten,welche zu ihren Erzeugnissentheils mit 10 Prozent Holzgeist denaturirten (methylirten),
theils in anderer Weise deuaturirtenBranntwein verwenden,müssen die betreffendenFabrikationen in ge¬
trennten Lokalitäten betreiben.

§. 4.
Personen, welche wegen Zuwiderhandlungen gegen die Abgabeugefetze bestraft worden sind, können

die in diesem Regulativ vorgesehenenVergünstigungen (§K. 9, II, 14, 16, 25) versagt, beziehentlich wieder
entzogen werden.

L. Besondere Bestimmungen.
I. Steuervergütung für den mit 10 Prozent Holzgcist denaturirten Branntwein

(methylirten Branntwein).
« §. 5.

Die Denaturirnng kann entweder für den Gewerbtreibenden selbst oder für eine Person geschehen,
welcher die Erlaubniß zum V.rkaufe von denaturirtemBranntwein ertheilt worden ist.

s. 6.
Als DenaturirungSiintteldarf nur solcher Holzgeist verwendet werden, welcher von der Steuer¬

behörde bei der in der HolzgeistfabrikvorzunehmendenPrüfung als geeignet anerkannt ist und seitdem bis
zur Vermischung unter steueramtlichem Verschlüsse gestanden hat. Bei der Prüfung ist nach der Anleitung
in Anlage D unter Ziffer I zu verfahren. Zur Verschlußanlegnng werden nur Gesäße von Glas oder
Metall zugelassen.

Zm Falle einer Verschlußverletzung kann das Hauptzoll (stener) amt die Verwendung des Inhalts des be¬
treffenden Gefäßes zur Branntweindenaturirunggestatten, weun die Verletzung als eine durch Zufall herbeigeführte
anznsehen ist und die aus Kosten des Gewerbtreibenden oder Händlers vorgenommene Prüfung die Ueber¬
zeugung gewährt, daß Holzgcist van vorschriftsmäßiger Beschaffenheitvorliegt.

Fabrikanten,welche die Bereitung von Holzgeist zur Branntweindenaturirungbetreiben wollen, haben
dem Hanptaint, in dessen Bezirk die Fabrik belegen ist, hiervon zu^or Anzeige zu machen. Den Steuer¬
beamten ist der Zutritt zu den Fabrikationsräumen gestattet. Der Fabrikant ist verpflichtet, die Fabrikations¬
und Geschäftsbücher, welche auf die Herstellung und Versendungvon Holzgcist Bezug haben, den Ober¬
beamten dcr Steuervcrivaltung auf Erfordern jederzeit zur Einsicht vorzulegen. Ferner hat derselbe znr
Vornahme der amtlichen Prüfung des Holzgeisteseinen geeigneten Raum und die erforderliche!» Geräthe und
Materialien zu stellen, auch die nöthigen Hülfsdienste zu leisten oder leisten zu lassen. ^

K. 7-
Branntwein, welcher einen Alkoholgehalt von weniger als 80 Prozent Tralles hat, auch parsümirter

oder sonst versetzter Branntwein ist von der Denaturirung ausgeschlossen.
Die geringste ans einmal znr Denaturirung zu stellende Menge Branntwein besteht in einem

Hektoliter, we nn die Denaturirnng unmittelbar für den betreffenden Gewerbtreibenden geschehen soll, in fünf,
wenn der Händler (Z. 5) sie beantragt.

Dcr Branntwein muß in Gebinden, an welchen sich die eichamtlicheingebrannte Angabe des Tara-
gewichts befindet, zur Denaturirung gestellt werden.

Zu jedem im Branntwein enthaltenen Liter absoluten Alkohols (100 Prozent Tralles) ist mindestens
0,i Liter Holzgeist hinzuzufügen, mithin zu 100 Liter !)0prozentigemBranntwein mindestens 9 Liter Holzgeist.

8> 8.
Die Denaturirnng ist in Gegenwart zweier Steuerbeamten,von denen der eine in der Regel ein

Oberbeamter sein muß, und aus Antrag des Gewerbtreibenden oder Händlers, soweit thunlich, in dessen Ge¬
schäftsräumen vorzunehmen.

Derjenige, welcher die Denaturiruug beantragt, hat in jedem Falle das Denaturirungsmittel zu
stellen, für die nach dem Ermessen der Steuerbehörde nöthigenGeräthe und Hülfsleistungen zu sorgen, auch
sämmtlicheKosten der Denaturirung zn tragen.

Für die amtliche Ueberwachung der Denaturirung in den Gewerbs- oder Geschäftsräumen des An¬
tragstellers kann von dem letzteren eine Gebühr gefordert werden, welche jedoch den Satz von 3 Mark für
den Tag und den Beamten nicht übersteigen darf.



§. 9.
Wer für ein von ihm betriebenes Gewerbe Branntwein denatnriren lassen will, hat bei dein Haupt¬

amt, in dessen Bezirke die Gewerbsanstalt liegt, die Gewährungder Stenervergütung auf je ein Kalender¬
jahr schriftlich zu beantrage» uud dabei sowohl die Art der Verwendung des Branntweins als auch die vor¬
aussichtliche Verbrauchsmenge, letztere nach Litern absoluten Alkohols, desgleichen den Ort der Lagerung des
denaturirten Branntweins anzugeben. Die Lagerung darf, vorbehaltlich der vom Hauptamt bei nachgewie¬
senem Bedürfniß zu gestattenden Ausnahmen,nur außerhalbder Verwendungsräume stattfinden.

) Das Hauptamt ertheilt im geeigneten Falle einen Zufagefcheiu für längstens je ein Kalenderjahr.
s. 10.

Der Zusageschein muß insbesondere enthalten:
1. die Festsetzung der höchsten Menge, bis zu welcher in dem Jahre Branntwein auf Autrag

des Gewerbtreibendendenaturirt werden darf;
2. die jederzeit widerruflicheZusage der Steuervergütung für den bis zur Höchstmenge vor¬

schriftsmäßig denaturirten Branntwein;
3. die Verpflichtung des Gewerbtreibenden,

s) den denaturirtenBranntwein ausschließlich an dem angemeldeten Orte und in ge¬
eichten Gebinden (§. 7) zu lagern,

I>) denselben nach Einbringungin die Verwendungsräume nicht ohne Genehmigung der
Steuerbehörde daraus wieder zu entfernen,

e) denselben weder zu veräußern noch anders als in der angegebenen Art zu ver¬
wenden ;

4. die erforderlichenVorschriften wegen Anordnungbesonderer Kontrolen.
Als Muster des Zusagescheinsdient Anlage L unter Ziffer I.

§. 11.
Dem Gewerbtreibenden, welcher seinen Bedarf an denaturirtemBranntwein beim Händler (Z. 14)

oder Kleinhändler (§. 16) ankaufen will, ertheilt auf seinen Antrag im geeigneten Falle das Hauptamt für
längstens je ein Kalenderjahr einen auf Widerruf lautenden Berechtigungsschein (Anlage O unter Ziffer II),
in welchem die höchste, diesem Gewerbtreibenden zu verkaufende Jahresmenge an denaturirtemBranntwein
bestimmt wird. Für den Antrag sind die bezüglichen Vorschriften des §. 9 maßgebend,doch ist eine An¬
meldung des Lagerungsortes des denaturirten Branntweins nicht erforderlich.

§. 12.
Erweist sich die im Zusage- oder Berechtigungsscheine(HZ. 10 und II) bewilligtehöchste Vrannt-

wemmenge als unzureichend,so kann das Hauptamt dieselbe auf Antrag des Gewerbtreibenden erhöhen.
8. 13.

Gewerbtreibende, die neben demjenigen Gewerbe, für welches sie den Zusage- oder Berechtigungs¬
schein erhalten wollen, ein Gewerbe betreiben, in welchem Branntwein ohne Anspruch auf Steueroergütung
verwendetwird (z. B. Likörfabrikation), sind auf Erfordern auch gehalten, die verschiedenen Gewerbe in
völlig getrennten Räumen zu betreiben.

s. 14.
Personen, welche Branntwein zum Verkaufe denaturireu lassen wollen, haben bei dem Hauptamt,

in dessen Bezirk sie ihr Geschäft betreiben, schriftlichdie Erlaubniß zu beantragen, den denaturirtenBrannt¬
wein an die von der Steuerbehördezum Bezüge desselben zugelassenen Gewerbtreibenden (Z. 11) uud
Kleinhändler (§ 16) verkaufenzu dürfen, und dabei den Ort der Lagerung des denaturirtenBrannt¬
weins anzugeben.

Vom Hauptamt wird im geeigneten Falle ein jederzeit widerruflicher Erlaubniß schein auf läng¬
stens je ein Kalenderjahr ertheilt.

§. 15.
Der Erlaubnißschein muß insbesondere enthalten:

1. die Zusicherung der Steuervergütungfür den auf Antrag des Händlers vorschriftsmäßig
denaturirten Branutweiu;

2. die Verpflichtung, den denaturirtenBranntwein nur an dem angemeldeten Ort und in



geeichten (tz. 7) Gebinden zu lagern, anch denselben nnr an Gewerbtreibende (§. 11) oder
Kleinhändler (§. 16), welche sich als dazu berechtigt ausgewiesen haben, zu verkaufen;

3. die erforderlichenVorschriftenwegen Anordnungbesonderer Kontrolen.
Als Muster des ErlaubnißscheiuSdient Anlage (! unter III.

Z- 16.
Wer mit denaturirtein Branntwein Kleinhandel betreiben will, hat hierzu bei dem Hauptamt,

in dessen Bezirk er wohnt, unter Angabe des zur Lagerung des denaturirten Branntweins bestimmten
Ranmes, schriftlich die Genehmigungnachzusuchen. Letztere ist, und zwar nach dem Muster (! IV, auf
längstens je ein Kalenderjahr zu ertheilen, wenn ein örtliches Bedürfnißnachgewiesen wird, der Nachsuchende
unbescholtenist, weder Brennerei noch Handel mit Spirituofen betreibt, und wenn der angemeldeteLager¬
raum als geeignet erscheint.

8. 17.
Der Händler darf nicht weniger als je 20 Liter an einen Kleinhändler und nicht weniger als

je 10 Liter an einen Gewerbtreibenden verkaufen.
Der Kleinhändler darf nicht mehr als 3 Hektoliter denaturirten Branntwein auf Lager haben und

nicht in kleineren Einzelmengen als 2 Liter verkaufen.

8. 18.
Bei dem Verkauf von denaturirteinBranntwein an Gewerbtreibende haben die Händler uud Klein¬

händler die verkaufte Menge, unter Beifügungihres Namens und des Datums, jedesmal auf dein Berechti¬
gungsscheine(§. 11) zu vermerken,auch dürfen sie den Gewerbtreibenden denaturirten Branntwein über die
Gesannntmenge hinaus, auf welche der Berechtigungsschein lautet, nicht verabfolgen. Statt der Anschrei-
bungen in dem Berechtigungsscheinkönnen Kuponbücher zugelassenwerden.

8- 19-
Gewerbtreibenden,welche sich im Besitz eines Zusagescheinsoder Berechtigungsscheins (Z8- 9 und 11)

befinden, ist der Handel oder Kleinhandel mit denatnrirtemBranntwein nur ausnahmsweise, und dann nur
unter den von der Steuerbehörde besonders zu treffenden Bestimmungen zu gestatten.

§. 20.
Die Gewerbtreibendenund Händler (8- 14) haben jede beabsichtigte Denaturirnng von Branntwein

der Bezirkshebestelle mittelst eines Formulars nach Muster O 1 anzumelden.
Bei Ueberwachungder Denaturirnng müssen die Steuerbeamten namentlich auch darauf achten, daß

die Beschaffenheit des Branntweins den Anforderungendes Z. 7 Abs. 1 entspricht,daß der zur Dena-
turirung gestellte Branntwein nicht bereits denaturirt war und daß eine gründliche Vermischung des Dena-
tnrirnngsmittels mit dem Branntwein durch Umrührenbewirkt wird.

Falls dnrch die Vornahme der von einem Gewerbtreibendenangemeldeten Denaturirnng die zu¬
gelassenehöchste Jahresmenge(ZK. 10 und I I) überschrittenwerden würde, ist die Anmeldung zurückzuweisen,
beziehentlich die Denaturirnng auf die entsprechend geringere Branntweinmenge zu beschränken.

Anch kann das Hauptamt die Denaturirung einstweilenversagen, wenn die Größe des bei dem
Gewerbtreibenden oder Händler vorhandenenBestandes an denaturirtein Branntwein und .der bisherige
Umfang der Verwendung beziehentlich des Verkaufs eine weitere Denaturirung zur Zeit als nicht im Bedürfniß
liegend erscheinen lassen.

§.21.
Die Gewerbtreibenden und Händler, welche Branntwein denaturirenlassen, haben ilber den Zugang

und Abgang an denaturirteinBranntwein ein Kontobuchzu führen, und zwar die ersteren nach dein Muster
, 1, die letzteren nach dem Muster 15 2. Vierteljährlich ist ein Abschluß des Kontobuchs/ nach Muster I'',

auszustellen und dem Hauptamt einzureichen.
Von den Kleinhändlernmit denaturirteinBranntwein wird ein Kontobuch nach Mnster L 3 geführt.
Das Kontobuch, desgleichen der Znfageschein,Berechtigungsschein,Erlaubnißscheinoder die schriftliche

Genehmignng des Kleinhandels (§8- 9, 11, 14, 16) müssen an der von der Steuerbehörde bestimmten
Stelle der Gewerbs- oder Geschäftsräume aufbewahrtund zur Einsicht der revidirenden Steuerbeamtenbereit
gehalten werden.



§. 22.
Die Beamten der Steuerverwaltungsind befugt, jederzeit die zur Herstellungund Ausbewahrung

des denaturirten Branntweins, beziehentlich die zur Aufbewahrung des Holzgeistcs dienenden Räumlichkeiten
der Gewerbtreibenden, Händler und Kleinhändler, sowie diejenigen Gemerbs- oder Geschäftsräume, in welchen
die Verwendung beziehentlichder Verkauf des denaturirten Branntweins stattfinden soll, zu besuchen, die
Vorräthe an solchem Branntwein sowie an Holzgeist zu revidiren, auch Proben davon zu entnehmen.

Die Gewerbtreibenden, Händler und Kleinhändler sind verpflichtet, bei den Revisionen die nöthigen
Hülfsdienste zu leisten oder leisten zu lassen und ans Erfordern den Bestand an denaturirtemBranntwein
nach näherer Anweisung der Steuerbehördezu deklariren, ebenso ist den Beamten jede über den Gewerbs-
oder Geschäftsbetriebverlangte Auskunft zu ertheileu, sowie den Oberbeamten der Steuerverwaltungauf Er¬
fordern Einsicht in die Fabrikations-oder Geschäftsbücher,Fakturen u. f. w. zu gewähren.

Bei den Gewerbtreibenden uud Händlern, welche Branntwein denaturiren lassen, soll jährlich
mindestensein Mal eine vollständige Bestandesaufnahme der Vorräthe an denaturirtemBranntwein durch
die Steuerbehörde stattfinden. Bei Abweichungendes Zstbestandes vom Sollbestande bis zu 10 Prozent kann
nach Ermessen des Hauptamts, welchem in allen Fällen die ausgenommeneVerhandlungvorznlegen ist, von
Einleitung eines Strafverfahrens abgesehen werden.

§. 23.
Die Steuerstelle hat über die Denaturirung von Branntwein ein Register nach dem Muster 6 zu

führen, dasselbe vierteljährlich abzuschließen und uebst den Denaturirungs-Anmeldungendem Hauptamt
einzureichen.

Außerdem ist bei der Steuerstelle die Gesammtmenge des für jeden Gewerbtreibenden und Händler
denaturirten Branntweins iu Vierteljahrsabschnitten mittelst fortlaufender Anfchreibung nachzuweisen.

Das Hauptamt führt über die ertheilten Zusage-, Berechtigungs- uud Erlaubnisscheine,sowie über
die gewährten Genehmigungendes Kleinhandels mit methylirtem Branntwein (§Z. 9, II, 14, 16) ein
Notizbuch nach Mnster ö, und stellt vierteljährlich eine Liquidation über die zu zahlend». Steuervergütung
nach dem Muster ^ auf. '

Soweit uicht die obigen Bestimmungen eine Aenderung bedingen, erfolgt die Negisterführung der
Amtsstellen sowie die Liquidation und Anweisung der Steuervergütungennach den bezüglichen Vorschriften
für die Branntweinausfuhr.

II. Steuervergütung für den mit weniger als 10 Prozent Holzgeist oder mit anderen
Stoffen denaturirten Branntwein.

§- 24.
Die Steuervergütungfür Branntwein, welcher anders als mit 10 Prozent Holzgeist denaturirt ist,

wird gewährt:
für Branntwein zur Herstellungden Fabrikanten

1. von Farblacken für Ta¬
peten,

2. von Zündhütchen,
3. von Chemikalien,

der Farblacke,
des Knallquccksilbers,
u) der Alkaloide,

I)) der als Arzneimittelgebrauchten
Extraktivstoffe, wie Ja-
lappenharz und Skammonium,

o) des Chloroforms,
des Zodoforms, s
des Aethers (Schwefel-'

äthers) und ^
des Chloralhydrats, )

nach Vermischung

mit 5 Prozent Holzgeist;
mit 5 Prozent Holzgeist;
mit 5 Prozent Holzgeist oder

Vs Prozent Terpentinöl
oder 0,025 Prozent Thieröl;

mit 1/2 Prozent Terpentinöl;

mit 0,ozz Prozent Thier öl;



den Fabrikanten

4. von Essig,

für Branntwein zur Herstellung
ä) des Kollodiums,

des Hoffmannsgeistes,
(Spiritus sulsui-ieoirstbsrius),s

des Tannins,
der Salicylsäure und
der falicylfanren Salze,

des Essigs,

nach Vermischung

mitlOProzentSchw efeläthe r;

mit 300 Prozent Wasser und
100 Prozent Essig von
6 Prozent Gehalt an
säure (Essigsäurehydrat).

v- 2-

Den Fabrikanten,welche Essig vorwiegend zu einein Gehalt von mindestens8 Prozent an Essigsäure
(Essigsäurehydrat) bereiten, kann seitens der Direktivbehörden gestattet werden, den Branntwein mit einer
geringeren Menge als 300 Prozent Wasser, jedoch nicht weniger als 100 Prozent, zu vermischen.

Zu den Fabrikantenvon Essig sind auch die Fabrikanten von Bleiweiß und essigsanrenSalzen zu
rechnen, welche zur Herstellung der bezeichneten Fabrikate Essig bereiten.

§. 25.
Auf die Fälle des §.24 finden im Allgemeinen die in den ZZ. 5 bis 10, 12, 13, 19 bis 23 enthaltenen

Vorschriften sinngemäße Anwendung.Doch dürfen Denaturirungen nach §. 24 nur für die betreffenden Geirerb-
treibenden selbst und nur in deren Gewerbsräumenvorgenommenwerden. Auch besteht bezüglich des mit
Terpentinöl,Thieröl und Schweseläther denatnrirtenBranntweins nicht die Verpflichtung zur Aufbewahrung
in geeichten Gebinden (z. 10). Die Prüfung der Denaturirnngsmittelgeschieht nach der Anleitung in An¬
lage L unter Ziffer II.

Z. 26.
Bezüglich der Fabrikanten von Essig werden die nach Z. 25 geltenden Vorschriften anßerdem dnrch

nachstehende Bestimmungen ergänzt und abgeändert:
1. Deu Essigfabrikantenist gestattet,Branntweinvon geringerer Stärke als 80 Prozent Tralles,

und zwar bis zu 35 Prozent herab, denaturiren zu lassen.
2. Zur Vornahme der Denaturirnng muß in den Gewerbsräumen ein steueramtlich aus nassem

Wege vermessenesund mit einer Vorrichtung zur Ablesung des Flüssigkeitsstandes ver¬
sehenes, feststehendes Gefäß vorhanden sein.

3. In dem Gebäude, in welchem die Essigbereitung stattfindet,oder in einem angrenzenden
Raume darf ein Destillirapparatnicht gehalten werden. Ausnahmensind zulässig für
Fabrikanten, welche den Essig ganz oder theilweise zur Herstellungvon Bleiweiß oder
Bleizucker verwenden oder welche die mit dem Essig bereiteten essigsaurenSalze zu Essig¬
säure verarbeiten. In den Fällen einer Ausnahmebewillignng dürfen die Fabrikantenden
denatnrirten Branntwein, das Essiggut und den bereiteten Essig nur in den der Steuerstelle
angemeldeten Räumenund Gefäßen aufbewahren.

4. Für die Essigfabrikantenkommen folgende besondere Formulare znr Anwendung:
Muster O 2 — Anmeldung zur Denaturirnng,
Mnster L 4 — Kontobuchüber Zugang nnd Abgang von denatnrirtem Branntwein.

Die Ausstellung und Einreichung eines vierteljährlichen Abschlusses des Kontobuchs nach
Muster I? liegt den Essigfabrikanten nicht ob.

i

0. Ärafbestimmiiligett.
s. 27.

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriftendieses Regulativs werden, soweit nicht dadurch eine andere
Strafe verwirkt ist, nach Maßgabe der 3 nnd 4 des Gesetzes vom 19. Juli 1879, betreffenddie Steuer¬
freiheit des Branntweins zn gewerblichen Zwecken, zur Bestrafunggezogen.



Anlage

I. Unter den Gewerben, welchen die Steuerfreiheit des verwendeten Branntweins gewährt werden

kann, sind die hauptsächlichsten:

1. die Lack- und Politurfabrikation;

2. die Gewerbe, welche spirituöse Auflösungen verwenden, insbesondere:

die Hutmacherei,

die Holz verarbeitenden Gewerbe, als Tischlerei, Pianofortefabrikation, Drechslerei,

Stockfabrikation u. dergl.,

die Goldleisten- und Rahmenfabrikation,

die Fifchbeinfabrikation,

die Korbmacherei,

die Leder verarbeitenden Gewerbe,

die Buchbinderei;

3. die Zuckerfabrikation;

4. die Färberei und chemische Wäscherei;

5. die Theerfarben- (Anilin-, Naphtalin- und dergl. Farben-) Fabrikation;

6. die Fabrikation von Farblacken für Tapeten;

7. die Zttndhütchenfabrikation;

8. die Weberei;

9. die Mineralölfabrikation;

10. die Fabrikation der nachfolgenden Chemikalien:

a,) des Chloroforms,

b) des Jodoforms,

v) des Chloralhydrats,

ä) des Aethers (Schmefeläthers),

e) des Kollodiums,

t) der essigsauren Salze, als des Bleizuckers, essigsauren Kalks, essigsauren Natrons,

essigsauren Zinks, essigsauren Baryts, der essigsauren Thonerde u. s. w.,

x) des Hoffinannsgeistes,

ti) der sämmtlichen Alkaloide,

i) der Salicylsäure,

k) der salicylsauren Salze,

I) des Tannins,

w) der als Arzneimittel dienenden Extraktivstoffe, wieJalappenharz, Skainmonium u. dergl.;

11. die Fabrikation von Essig und von Bleiweiß.
II. Zu den Gewerben, welchen die steuerfreie Verwendung des Branntweins nicht gewährt werden

darf, gehören hauptsächlich:

1. die Fabrikation von Seifen;

2. die Fabrikation von Parfümerien;

3. die Branntwein-Rektifikation;

4. die Fabrikation von Likören;

5. die Fabrikation anderer versetzter Branntweine, als:

a) der zusammengesetzten Aether, z. B. des Essigäthers, Ameisenäthers, Butteräthers,

Rumäthers, Salpeteräthers, Salzäthers,

b) der Fruchtäther, z. B. des Ananas-, Aepfel-, Birnen-, Erdbeeren-, Himbeerenäthers,

e) der Essenzen, z. B. Arrac-, Cognac-, Rumessenz;

6. die Fabrikation der Tinkturen und spirituösen Extrakte.





Anlage I> I.

Dem (Königliche» Hauptsteueramte)

Zu

(Breslau)

melde(t) (der) Unterzeichnete den umstehend aufgeführten Branntwein zur Denaturirung mit (10) Prozent

(Holzgeist). Die Denaturirung soll (in der Hierselbst belegenen Schiffslackfabrik des Unterzeichneten) stattfinden.

(Breslau) den (15. Februar 1880).

(Unterschrift.)

X
Die Anmeldung ist heute vorgelegt und im De-

naturirungs-Rcgister unter . eingetragen.

(Breslau) den (16. Februar 1880).

(Königliches Hauptsteueramt.)

(Unterschrift.)

Anleitung.

1. Das Formular dient zur Anmeldung der mit 10 Prozent Holzgeist, 5 Prozent Holzgeist, Terpentinöl,
Thieröl oder Schwefeläther vorzunehmenden Denatnrirungeu,

Mittelst eines Formulars dürfen nur gleichartige Denaturirungen angemeldet werden.
Die ersten 7 Spalten sind vom Anmelder, die übrigen von den Steuer-AnfsichtSbeamten aus¬

zufüllen, doch finden bei der Denaturirung mit Terpentinöl, Thieröl oder Schwefeläther Einträge in
die Spalten 2V bis 24 nicht statt.

2. Zu Spalten 5, 7, 14, 15, 16, 17. Bei Nichtübereinstimmung der in Spalte 5 und 7 deklarirten

und der laut Spalte 14 und 15 bei der Revision ermittelten Spiritnsmenyeu werden die kleineren

Mengen nach Spalte 16 und 17 übertragen und der Denaturirung zu Grunde gelegt.
3. Zu Spalte 18. Die nach dem bezüglichen Prozentsatz berechnete Menge des DenatnrirungSmittelß

ist für die Ausführung der Denaturirung in der Art abzurunden, daß

a) bei Holzgeist, Schwefeläther und Terpentinöl Literbrüche bis einschließlich 0 ,g mit 0,z Liter,
größere Literbrüche mit 1 Liter angesetzt werden;

b) bei Thieröl mindestens Liter in Ansatz kommt und jedes angefangene i/zg Liter als volles

1/20 gilt.

4. Zu Spalte 23. Brüche bis einschließlich 0,s„ bleiben unberücksichtigt, größere werden mit 1 angesetzt.
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I. Anmeldung
II. Revisionsbefund

der Gebinde des Branntweins der Gebinde des Branntweins

Lau¬

fende

Nr.
Marke.

Num¬

mer.

ein¬

ge¬

brann -

te

Tara

Kilogr.

Menge

Liter.

wahrer
Al-

kohol-
gehalt

in

Pro¬
zenten

nach
Tralles.

Menge
nach

Litern
ab¬

soluten
Alkohols
(100pEt,
TralleS).

Brutto¬

gewicht

Kilogr.

ein¬

gebrannte

Tara

Kilogr.

Netto¬
gewicht

nach Ab¬
zug der
einge¬

brannten
Tara

.Kilogr.

schein¬
bare

Alkohol¬
stärke

in Pro¬
zenten
nach

Tralles.

Tem-

peratur-
grade

nach Rs-
amnnr

über oder
unter
Null.

wahre
Al-

kohol-
stärke

in

Proz.
nach.
Tral¬

leS.

Menge

Liter.

Menge
nach

Litern
ab¬

soluten
Alkohols
100 pCt.

(TralleS).

i. 2. 3. 4. 5. e. 7. s. ^ s. 10. 11. 12. IS. 14. 15.

1. K. L. 791 44 247 95 235 247 44 203 93,5 -l- 7 95 249 236 ,5z

2. 89 43 266 92 245 261 43 218 90,» ^ 7 92 264 242,s,

513 480

i

N —

III. Denaturirung unter Steuerkontrole.

Bemerkungen

der

Steuerb eamten,

insbesondere bezüglich der Dena-
turirungsmittel (steuerlicher Ver¬
schluß der Gesäße, Beschaffenheit

der Stoffe).

Es sind vermischt Des Gemisches

Das

Gemisch

entspricht
Liter-

Prozenten

(Spalte 19X

Spalte 22).

Darin

(Spalte 23)
reiner

Brannt¬

wein nach

Alkohol.
Liter-

prvzenten

(vergl.

Spaltel?).

Branntwein

mit

(Holz¬

geist)*)

Liter.

Menge

(Spalte

16 u. 18)

Liter.

Stärke nach dem
Alkoholometer

Menge
(Spalte

14 bezw.
Spalte 5)

Liter.

worin

Liter abso¬
luten

Alkohols
(Spalte IS

bezw.
Spalte 7).

scheinbare
Stärke

in

Prozenten
nach

Tralles.

Tem-

peratur-
grade

nach Ns-
aumur

über oder
unter Null.

wahre
Stärke

in Pro¬
zenten
nach

Tralles.

16. 17. 18. IS. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

247

264

235,go

242,ss

23 ,5

24 ,5 -

270 ,5

288 ,5

93„

91

9

9

94,5

92

25 562

26 542

23 500

24 288

1 Glasballon mit Holzgeist,
laut Faktura von Kahlbaum in
Berlin bezogen und 50 Liter ent¬
haltend. Steuerlicher Verschluß
1 Blei des Hauptsteueramts für
inländische Gegenstände Berlin, in
gutem Zustande befunden. Ballon
mit Nest des Holzgeistes durch
1 Blei wieder verschlossen.

510 477,ss

-

48,o 559,o 52 104 47 788

Breslau, den 17. Februar 188V.

55. 5s., Ober-Steuerkontrolör. N. 1^., Steueraufseher.

) Bemerkung. Der Platz zur Angabe des Denaturirungsniittels bleibt im Vordruck offen

2 »

(
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Anlage v 2.

Dem (Königlichen Hauptsteueramte)

zu

(Breslau)

meldet ....... Unterzeichnete den umstehend aufgeführten Branntwein zur
Denaturirnng durch Vermischung mit Essig und Wasser.

(Breslau) den (27. Januar 1880). (Unterschrift.)

Die Anmelduug ist heute vorgelegt und im De-
naturirungs-Register unter eingetragen.

(Breslan) den

(Königliches Hauptsteueramt.)

Anleitung.

1. Das Formular dient zur Anmeldung der für Essigfabrikanten vorzunehmenden Denatnrirungen.
Die ersten 7 Spalten sind vom Anmelder, die übrigen von dem Steueraufsichtsbeamten

auszufüllen.
2. Die Steueraufsichtsbeamten haben jedes Mal Ueberzeugung davon zu nehmen, daß das Gefäß, in

welchem die Vermischung des Branntweins mit dem Wasser und Essig vorgenommen werden soll

(Regulativ §. 26 Ziffer 2), entweder leer oder doch nur mit Wasser befüllt ist.
3. Zu Spalte 5, 7, 14, 15, 16, 17. Bei Nichtübereinstimmung der in Spalte 5 und 7 deklarirten

und der laut Spalte 14 und 15 bei der Revision ermittelten Branntweinmengen werden die kleineren

Biengen nach Spalte 16 und 17 übertragen und der Denaturirnng zu Grunde gelegt.
4. Zu Spalte 18 und 19. An Essig sind wenigstens so viel Liter zur Vermischung zn verwenden,

als die Zahl der im Branntwein enthaltenen Liter absoluten Alkohols (Spalte 15) beträgt, an Liter»

Wasser wenigstens das Dreifache der letzteren Zahl, sofern nicht von der Direktivbehörde ein geringerer

Wasserzusatz gestattet ist. Ein Literbruch in Spalte 15 wird als ein volles Liter gerechnet.

Es ist gestattet, dem Branntwein znm Zwecke der Denaturirung größere Mengen an Essig

und Wasser als die.nach dem Obigen erforderlichen Mindestmengen hinzuzusetzen.
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I. Anmeldung II. Revisions

der Gebinde des Branntweins der Gebinde des

Lau¬

fende

Nr.
Marke.

Num¬

mer.

einge¬

brannte

Tara.

Kilogr.

Menge.

Liter.

wahrer
Alkohol¬
gehalt

in Pro¬
zenten
nach

Tralles.

Menge
nach

Litern
ab¬

soluten
Alkohols.

Brutto¬

gewicht.

Kilogr.

eingebrannte

Tara.

Kilogr.

Nettogewicht
nach Abzug

der
eingebrannten

Tara.

Kilogr.

scheinbare
Alkohol¬

stärke
in Pro¬
zenten
nach

Tralles.

i. 2. 3. 4. s. 6. - 7, 8. S. 10, ii.

1. k L 158 90 499

>

93

,

464
490 ,s 90 400,5 91 ,5

15

befund III. Denaturirung unter Steuerkontrole.

Bemerkungen
der

Steuerbeamten

insbesondere
bezüglich des

Denaturirungs-
mittels.

Branntweins Es sind vermischt
Die Menge

des

Gemisches
(Spalte 16
-i-18 ^-19)

beträgt

Liter.

Tem¬
peratur¬

grade
nach

Waumur
über oder

unter
Null.

wahre
Alkohol¬

stärke
in Pro¬
zenten
nach

Tralles.

Menge.

Liter.

Menge
nach

Litern
ab¬

soluten
Alkohols.

Branntwein mit

Menge
(Spalte
14 bezw,

Spalte 5).

worin Liter

absoluten

Alkohols
(Spalte 15

bezw.

Spalte 7).

Wasser.

Liter.

Essig.

Liter
12. 13. 14. 15. 16. 17, 18. 19. 20. 21,

-t-7
93 487 452,91 487 452„i 1 370 453 2 310 Der Essig (Spalte

19) ist auf den
Gehalt an Essig¬
säure geprüft
und von vor¬
schriftsmäßiger
Beschaffenheit
befunden.

' /

Breslan, den 29. Zanuar 1880.
I?. Ober-Steuerkontrolör. 1^., Steueraufseher.
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Anlage V I.

Kontobuch
des (Schiffslack-Fabrikanten ) zu

über

Zugang nnd Abgang an denatnrirtem Branntwein.

Dieses Buch enthält (20) Blätter, welche Das Buch ist
mit einer vom Unterzeichnetenangeflegelten Schnur
durchzogensind. aufzubewahren.

... den

N. (O. St. Kontrolör).

Jnhalts-Verzeichniß.
(Denaturirnng mit 10 Prozent Holzgeist.) (Abtheilungl. Seite 2 bis 2?.)
(Denatnrirnng mit 10 Prozent Schweseläther.) (Abtheilung II. Seite 30 bis 39.)

Anleitung.

1. Das Kontobuch nach diesem Muster ist von den Gewerbtreibenden, welche Branntwein mit
a) 10 Prozent Holzgeist, oder
d) 5 Prozent Holzgcist, oder
e) Terpentinöl,oder )
ä) Thieröl, oder
s) Schweseläther

für den eigenen Gewerbebedarf denatnrirenlassen, über die Herstellung und Verwendung des betreffenden denatu-
rirten Branntweins zn führen.

Läßt ein Gewerbtreibender denaturirtenBranntwein von mehreren der bezeichneten Arten bereiten, so geschieht
die Anschreibung für jede Act, nach Bestimmung der Steuerbehörde,entweder in einem besonderenKontobuch oder
in einer besonderen Abtheilung desselben Kontobuchs.

Bezüglich des mit den Mitteln unter <?, <Z, s denaturirtenBranntweins finden Einträge in die Spalten 4,
9, 10 nicht statt.

2. Die Einträge unter „I. Zugang" sind jedesmal sofort nach beendigter Denatnrirnng zu beschaffen, wobei in
Spalte 3 und beziehentlich 4 die Summen aus Spalte 19 nnd beziehentlich23 der Anmeldung übernommen werden.
Die Uebereinstimmung wird von den Steuerbeamten,welche die Denaturiruug überwacht haben, bescheinigt.

3. Unter „II. Abgang" sind die Spalten 6 bis 11 an dem Tage auszufüllen, an welchem der bezügliche Posten
ans dem angemeldeten Orte der Lagerung zur Verwendung entnommen wird.

Die Ausfüllung der Spalten 12 nnd 13 ist nur hinsichtlichdes anders als mit 10 Prozent Holzgcist dena¬
turirten Branntweins erforderlich. Dieselbe braucht nicht für jeden einzelnen in Spalte 6 bis 11 gebuchten Posten
zu geschehen, muß aber spätestensam Schlüsse jedes Bierteljahres nach den Gesammtergebnissenerfolgen. DaS
Datum der Eintragung ist in Spalte 14 zu vermerken.

4. Bei Ermittelung der Literprozente für Spalte 10 bleiben Brüche bis einschließlich0,s<> unberücksichtigt, größere
werden mit 1 angesetzt.

5. Nach jedem Bierteljahr ist das Kontobuch innerhalb der nächsten 3 Tage in den Spalten 3 und beziehentlich 4,
sowie 8 nnd beziehentlich10 abzuschließen.

3
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I. Zugang an denatu rirtem Branntwein. II. Abgang

Lau¬

fende!

Nr.

Der Denatu-

rirung

Monat. Tag.

2.

Menge des herge-!
stellten denatnrir-

ten Branntweins!

nach

Litern.

nach

Literpro¬

zenten.

3. 4.

Ver.merke

der

St euer-Auf sich tsbeamten.

^Lau¬

fende!

Nr.

s.
ö.

Entnahme zur Verwen-

Der

Eintragung

Monat, Tag.

7.

Des entnommenendena-
turirten Branntweins

Menge
nach

Litern.

wahre
Stärke

in Pro¬
zenten

nach
Tralles

Menge
nach

Liter¬

prozen¬
ten.

9. 10.

I.

1.

2.

188«.

Februar ! 17.

März

Summe des

Zugangs
Summe des

Abgangs

Demnach
Bestand

188«.

Februar! 20.

559

532 ,s

52 104

49 256

1 091,z! 101 360

900 j 83 675

Mär, 10.

Summe des

Zugangs
Summe des

Abgangs

Demnach
Bestand

191,z! 17 685

582

538

t-120

I 120

Abtheilung I. Denatnrirung

Uebereinstimmend mit Spalte 19
und 23 der Anmeldung.

N . N. O. St. Kontr. 17/2.

A. l5., St. Aufs. 17/2.

desgl. desgl.

N. N., O. St. Kontr. 5/3.

N. N., St. Alifs. 5/3.

188«.
I. Februar 20. 250 94 ,5 23 625

2. März 3. 150 92 13 800

3. - 5. 300 92 ,5 27 750

4. 11. 200 92,s 18 500

/

900 83 675

Uebereinstimmend mit Spalte IS

der Anmeldung.

N. N.. O. St. Kontr. 20/2.

N. n., St. Aufs. 20/2.

desgl. desgl.

N. A.. O. St. Kontr. 10/3.

N. N., St. Aufs. 10/3.

Abtheilung II. Venaturirung

188«. .
582!

2.

Februar 21.

März ! il). 538

1 120

an denaturirtem Branntwein.

dung.
ö. Ergebnisse der

Verwendung.

Vermerke

des

Konto-Inhabers.

Verme r k e

der

Steuer-Auffich tsbeamten.

Der

entnommene
denaturirte

Branntwein

soll verwendet

werden zur

Auf die
entnommene

Menge
(Spalte 8)

falle» an Fabri¬
kat (Spalte 11)

Kilogramm

Liter (I).

Verbrauch an
denaturirtem
Branntwein

auf je 100 KZ
oder je 100 I
des Fabrikats

(nach Spalte 8
und 12)

Liter.

11. 12. 13. 14. 15.

mit 10 pr

Herstellung vou
Schiffslack.

mit 10 pr

Herstellung von

Salicylsäure.

e

ozent i

o) ent ^

Ks
450

425

ßol)gei

ö ch w e f e

129

127

st-

Abgeschlossen am 31. März 1880.

N. N.

l ä t h e r.

Spalte 12 und 13 eingetragen

am 28. Februar 1880.

N. N.

Spalte 12 und 13 eingetragen
am 16. März 1880.

N.R.

Abgeschlossen am 31. März 1880.

N.N,

Abschluß geprüft und richtig be¬
funden.

2/4. 1880. N. O. St. Kontr.

Abschluß geprüft und richtig be¬
funden.

2/4. 1880. N. N., O. St. Kontr.

3"
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Anlage lü 2

Kontobuch
dess Kaufmanns) zu

über

Zugang und Abgang an denaturirtem Branntwein.

Dieses Buch enthält ..... Blätter, welche Das Buch ist
mit einer vom Unterzeichneten anaesiegelten Schnur
durchzogen sind. aufzubewahren,

den

A. (O. St. Kontrolör).

Anleitung.

1. Das Kontobuch nach diesem Muster ist von Denjenigen zu führen, welchen erlaubt worden ist,

Branntwein-zum Zwecke des Verkaufs denaruriren zu lasseu.

2. Die Einträge nnter „I. Zugang" sind jedes Mal sofort nach beendigter Denaturirung zu beschaffen,
wobei in Spalte 3 und 4 die Summen aus Spalte 19 und 23 der Anmeldung übernommen

werden. Die Uebereinstimmung wird von den Steuerbeamten, welche die Denaturirung überwacht

haben, bescheinigt.

3. Unter „II, Abgang" sind die Spalten 6 bis 15 für jeden einzelnen Posten am Tage des Verlaufs,

beziehentlich an dem Tage auszufüllen, an welchem die verkaufte Menge zwecks Lieferung an den

Käufer dem Bestände entnommen wird.
Die Kupons, gegen deren Aushändigung denaturirter Branntwein an Gewerbtreibende ver¬

kauft ist, sind mittelst Ansklebens in einem Buche zu sammeln. (Kupon-Sammelbuch.)
4. Bei Ermittelung der Literprozente für Spalte 10 bleiben Brüche bis einschließlich 0,so unberück¬

sichtigt, größere werden mit 1 angesetzt,

5. Nach jedem Vierteljahr ist das Kontobuch innerhalb der nächsten 3 Tage in den Spulten 3, 4, ö,
10 abzuschließen.
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I. Zugang an denaturirtem Branntwein. . II. Abgang an

Der Dena-
Menge des her¬
gestellten dena-

Es sind

L
turirung turirten Brannt¬

weins
Vermerke Der

Eintragung
Des verkauften denatu-

rirten Branntweins
n

s:

'L'
«

Monat. Tag.
nach

Litern.

nach
Liter¬

pro¬

zenten.

der

Steuer-Aufsichts-

beamten.

L
L

Monat. Tag.

Menge

nach
Litern.

>wahre
Stärke

inProzen¬
ten nach
Tralles.

Menge
nach

Liter¬

pro¬
zenten.

i. 2. 3. 4- ü. 6. 7. 8. 9. 10.

1880

>
I88V

i. Februar

'

17.

/

558.

,

52 012 Uebereinstimmend
mit Spalte 19 und 23
der Anmeldung.
N.N., O. St.K. 17/2.
N.N., St. A. 17/2.

1.

2.

3.

Februar

Februar

Februar

19.

20.

21.

75

187

10

92

92

92

6 900

17 204

2 760

23

denaturirtem Branntwein.

verkauft:

Des Käufers Der Verkauf ist
gebucht: Vermerke Vermerke

Hauptamtliche
Legitimation, Bezeichnung

des Konto-
der Steuer-

Aufsichts¬

Name und Geschäft. Wohnort. deren Art
und

Nummer

ausgestellt
vom

des kauf¬
männischen

Buchs.

?ol. Inhabers. beamten.

11. 12. 13. 14. IS. 16. 17.

Möbelfabrikant G. Bartfch Straußberg Berechti¬
gungsschein5

H. St. A.
Potsdam

Fakturen¬
buch

37

Kaufmann A. Müller

>

Berlin Kleinhandel-
geneh. 12

H. St. A.
f. inländische
Gegenstände

Berlin

39

Hutmacher C. Funck Straußberg Berechti¬
gungsschein3

H. St. A.
Potsdam

Kupon-
Sammelbuch

17

5

-

V

H
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Anlage ü 3.

Kontobuch
de(s Kaufmanns) zu.... .

über

' Zugang und Abgang an methhlirtem Branntwein.

Dieses Buch enthält .... Blätter, welche Das Buch ist. . .
mit einer von dem Unterzeichneten angesiegelten
Schnur durchzogen sind, aufzubewahren.

den

5s. (O. St. Kontrolör).

Anleitung.

1. Das Kontobuch nach diesem Muster ist von Denjenigen zu führen, welchen der Kleinhandel
mit methylirtem Branntwein gestattet worden ist.

2. Die von Gewerbtreibenden über die gekauften Mengen methylirten Branntweins ausgehändigten
Kupons sind mittelst Aufklebens in einem Buche zu sammeln (Knpon-Sammelbuch), auf welches in

Spalte 12 und 13 zu den bezüglichen Einträgen der Spalten 6 bis 11 zn verweisen ist.

4
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I. Zugang an methylirtem Branntwein. II. Abgang an

Laufende

Nummer.

Des Empfanges Des Verkäufers Menge des
empfange¬
nen methy-

lirten
Brannt¬
weins.
Liter.

Laufende
Nummer.

Des Verkaufs Menge des
verkauften
methylirten

Brannt¬
weins.
Liter.

Monat. Tag. Name. Wohnort. Monat. Tag.

i. 2. 3. 4. 5. k. 7. 8.

1.

'

!

1880

Februar

I

10. Karl Schubert

>-

X

Berlin ' 180 1.

2.

1880

Februar

!

14.

15.

5

10

— 27 —
6

methylirtem Branntwein.

Bemerkungen.
Des Käufers Der Verkauf ist gebucht:

Name
und

Gewerbe.
Wohn¬

ort.

Berechtigungsschein Bezeichnungdes '
kaufmännischen

Buches.
Blatt.

ausgestellt
vom:

unter
Nummer.

9. 10. 11. 12, 13. j 14.

HutmacherHeinz

Tischler Franck

Herfeld

daselbst

!
i

!

>

H. St. A, Magde¬
burg,

desgleichen.

I

!
!
j
Z
!

9

4

j

! -

Kladde

Kuvon-
Sammelbuch

6

2

j

Lagerraumdes methy¬
lirten Branntweins,
KontobuchMaddeund
Kupon - Sammelbuch
revidirt.Nichts zu er¬
innern gefunden.

15./2.
N. N..

O. St. Kontrolör.
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Anlage L 4.

Ksntobuch

de(s Essigfabrikanten) zu. . .
über

Zugang und Abgang au deuaturirtem Branntwein.

Dieses Buch enthält . . . Blätter, welche mit Das Buch ist ,
einer vom Unterzeichneten angeflegeltenSchnur
durchzogen sind. aufzubewahren.

den

(O. St. Kontrolör).

Anleitung.

1. Das Kontobuch noch diesem Muster wird von den Essigfabrikanten geführt, welchen gestattet ist, für
ihr Gewerbe Branntwein mit Wasser und Essig deuatnriren zu lassen.

2. Die Einträge nnter „I, Zugang" sind jedes Mal sofor^ nach beendigter Denaturirung zu beschaffen, wobei
in Spalte 3 die Summen aus Spalte 20 der Anmeldung übernommen werden. Die Uebereinstimmung
wird von den Steuerbeamten, welche die Denaturirung überwacht haben, bescheinigt.

3. Unter „II. Abgang" sind
a) die Spalten 5 bis 12 an dem Tage auszufüllen, an welchem der denaturirte Branntwein zur Ver¬

wendung für die Essigbereitung aus dem Gefäß entnommen wird, in welchem die Denaturirung
oder demnächst die Aufbewahrung stattgefunden hat,

b) die Einträge in Spalte 13 und 14 an jedem Betriebstage, beziehentlich am Tage der jedesmaligen
Beendigung des Fabrikationsakts zu bewirken.

4. Die Spalten unter „III. Verkauf von Essig" (15 bis 2V) sind für jeden Posten am Tage des Verkaufs,

beziehentlich an dem Tage auszufüllen, an welchem die verkaufte Menge zwecks Lieferung an den Käufer
dein Bestände entnommen wird.

Bezüglich kleinerer aeaen sofortige Baarzahluna verabfolgter Einzelmenaeu genügt die tägliche

summarische Eintragung, ohne Angabe der Käufer.

5. Die Einträge zu „IV. Verarbeitung von Essig" (Spalte 21 bis 23) geschehen täglich, beziehentlich jedes¬
mal an dem Tage, an welchem ein FabrikationSakt zum Abschluß gelangt. Das Datum der stattgehabten

Eintragung ist in Spalte 24 zu vermerken.
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I. Zugang an denaturirtem Branntwein. 11. Abgang an denaturirtem Branntwein.

Der Dena-
turirung

Entnahme zur Verwendung. U. Essig¬
erzeugung.

Menge
des

herge¬
stellten
denatu-
rirten

Brannt¬
weins.

Liter

Der
Eintragung

Der entnommenedenawrirte
Lrannlwein ist weiter vermischt mit

Mittelst der
entnommenen

Mengedenatu-
rirten Brannt¬
weins (Sp. 7)
sind an Essig

gewonnen

Vermerke
der

Steuer-Aufsichts-
Beamten. -

Menge
des ent¬ Essig

anderen
Flüssigkeiten

nomme¬
nen

denatu-
rirten

Brannt¬
weins.

Liter.

von

LaufendeNr.

Monat. Tag.
>-!
s:

8

Monat. Tag.
Liter

Proz.
Ge¬
halt
an

Essig-
säure
(Essig¬
säure-

Hydrat)-

Was¬

ser.

Liter.

Be¬
zeich¬
nung
der

Art.

Menge. Menge
nach

Litern.

von
Proz.
Gehalt

an
Essig-
säure

(Essig¬
säure-

Hydrat).
i. 2. S. 4. s. e. 7. 8. 9 10. 11. 12. 13. 14.

188«. 1880

1. Zanuar 29. 2 310 Uebereinstimmend
mit Spalte 19 der

Anmeldung.
N.N.O.St.K.29/1.

1.

2.

Zanuar 30.

31.

310

320

60

60

5^

5,5

250

250

Bier 45

50

1 269 7/5

2. Februar 5. 2153

N. St. A. 29/1.

desgl.

3.

4.

Februar

k,

1.

2.

330

320

60

60

6

5.5

250

250

//

kl

45

50
1 308 8

N.N. O. St. K.5/S.

1^. St. A. 5/2.

5.

6.

// 3.

4.

325

330

60

60

5,5

5

240

250

//

//

50

50
1 316 7

3. Februar 12. 2 362 desgl. 7. »/ 5. 320 60 5,5 250 40
I 271 7.5

N.N.O.St.K.12/2. 8. „ 6. 320 60 5,5 250 k, 50

St. A. 12/2. 9.

10.

k/

//

7.

8.

310

315

60

60

5,5

6

240

250

50

50
1 314 7

11.

12.

k,

t/

9.

10.

310

320

60

60

6

5

240

250

60

50
1 282 7,5

13.

14.

V 11.

12.

315

305

60

60

5,5

6

250

240 k/

45

55
1 252 7,5

i - °

15

16.

//
13.

14.

330

310

60

60

5 ,5

6

260

260

f/

kl

45

50
1 301 7

»1

111. Verkauf von Essig. IV. Verarbeitung von Essig.

Der
Eintragung

Des Käufers Der Verkauf ist
gebucht

Es sind verwendet

Menge
zur Herstellung

von
Vermerke

des

Vermerke

der Steuer-des

Monat. Tag

ver¬
kauften
Essigs.

Liter.

Name. Wohnort.

Bezeichnung
des kauf¬

männischen
Buchs.

's
K

Essig.

Liter.

Art des

Fabri¬
kates.

Menge
des

Fabri¬
kates.

k?-

Konto-

Znhabers

Aussichts-

Beamten.

IS. 16. 17. 18. 19. 2V. 21. 22. 23. 24. 25.

Februar 1. 450 A. Schäfer Berlin Fakturenb. 137

2. 38 — — Kladde 17

f/

f/

4.

4.

5.

500

10

82

G. Müller Branden¬
burg

Fakturenb.

Kladde

25

19

20

— — — — — 2 260 Bleizucker 2 625 Febr. 6.

«. N.

— 2 245 desgl. 2 495

j, I

Febr. 13.
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Anlage

Abschluß

des

Kontobuchs über Zugang und Abgang an deuatuw'temBranntwein

des (der)

(Fabrikanten Mergel) zu i Braunsberg)

für

das Vierteljahr ( ^' 1830).31. Marz

Anleitung.

Die Gewerbtreibenden, welche Branntwein für ihren Gewerbebedarf, und die Händler, welche Briuintwein

zum Verkaufe denatnriren lassen, haben die Ergebnisse jedes Vierteljahrs-Abfchlnsses der über Zugang uud Abgang
an deuaturirtem Branntwein geführten Kontobücher alsbald in ein Formular nach diesem Mnster zu übertragen uud

dasselbe, nachdem vom Bezirks-Oberkontrolör die Uebereinstimmung mit dem Kontobuch bescheinigt worden (Spalte 6),

dem Hauptamt einzureichen, iu dessen Bezirk der Gewerbebetrieb oder Handel stattfindet.

5
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1. II. III.

Zugang an denaturirtem Branntwein.

Abgang
an denatu¬

Bestand
am Schlüsse1. 2. 3.

Bescheinigung

B e st a n d
vom

nächstvorher¬
gehenden

Vierteljahr.

Menge
des

im Vierteljahr
hergestellten

denaturirten
Branntweins.

Zusammen

(Spalte 1
und

Spalte 2).

rirtem
Branntwein

während
des

Vierteljahrs.

des

Vierteljahrs

(Spalte 3

weniger

Spalte 4).

des

Bezirks - Oberkontrolörs,

Liter. Liter. Liter. Liter. Liter.

I. 2. 3. 4. 5. 6.

Abtheilung I. Nenaturirung mit 1v Prozent HolMist.

945 3 120 4 065 3 090 975 In Uebereinstimmung mit

dem Kontobuch.

Alitheilmig ll. Dcnaturirnng mit I» Prozent Schwcfrläthtr.
2. 4. 1880.

85 850 935 935 N., Ober-Steuerkontrolör.

Braunsl'erg, den 31. März 1880. Mergel.

Gedruckt bei Julius Sittenfeld in Berlin.
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